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Gesamterneuerungswahlen Gemeindebehörde
vom 29. November 2026

Wahlvorschlag
(Kandidatinnen und Kandidaten)

	Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht (RB 161.1), § 37 Wahlvorschläge
1 Die Vorgeschlagenen sind mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Heimatort, Beruf und Wohnadresse sowie gegebenenfalls mit der Parteizugehörigkeit und dem Vermerk „bisher“ zu bezeichnen.
2 Wahlvorschläge sind von den Vorgeschlagenen selbst mit ihrer Unterschrift zu bestätigen und bei Regierungsrats- und Ständeratswahlen von mindestens 50, bei den übrigen Wahlen von mindestens zehn im Wahlkreis wohnhaften anderen Stimmberechtigten, zu unterzeichnen. Die Unterschriften können nicht zurückgezogen werden.
3 	Bei Wahlvorschlägen von Bisherigen genügt die eigene Unterschrift. 



Zur Wahl wird vorgeschlagen: (bitte in Blockschrift ausfüllen)	□ Bisherige/r

Name:			Vorname: 		
Geburtsdatum: 			Geschlecht:		
Heimatort:			Beruf: 		
PLZ/Ort, Adresse:		
Parteizugehörigkeit:		

Datum:			Unterschrift:		

Als:
□	Gemeindepräsident
□	Gemeinderat
□	Mitglied Geschäftsprüfungskommission
□	Mitglied Wahlbüro

Der Wahlvorschlag ist bis spätestens Montag, 5. Oktober 2026, 17.00 Uhr bei der Gemeindekanzlei Fischingen, Kurhausstrasse 31, 8374 Dussnang, einzureichen.

Eingang Gemeindekanzlei:			Visum:		

Kontrolle:		




Der Vorschlag (siehe Vorderseite) ist von mindestens 10 im Wahlkreis wohnhaften Stimmberechtigten zu unterzeichnen.

Name des/der Kandidierenden: ___________________________________________
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